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11- 3305 der Beilasen zu den Sten'ographlschenProtokollen ' 

-des Nationalrates XVII. Olaetzlobunl8pcriode 
A N FRA GE':: ,""', '" 

• r • • • 

der Abgeordn~ten HAUPT, MüTTER, Dr. STIX, Dr. üFNER, EIGRUB~R" HINTE~MAYER 
an den Bundesminister für Finanzen 
betreffend die Absetzbarkeit von Spenden für den Tierschutz 

In der Bundesrepublik Deutschland sind Spenden für gemeinnützige Zwecke -
so etwa auch für den Tierschutz - generell bei der Einkommenssteuerer
mittlung absetzbar. In österreich ist die Einko~mensverwendung mit weni
gen Ausnahmen - wie etwa für bestimmte wiss~nschaftliihe Zwecke - hinge
gen grundsätzlich nicht abzugsfähig. Die Steuerreform 1989 könnte dah~i 
zum Anlaß genommen werden, auch in österreich bestimmten Spenden für ge
meinnützige Zwecke die Abzugsfähigkeit bei der,Einkommenssteuer einzuräu
men, wobei analog zur Bundesrepublik eine besti~mte Dbergreriz~ dafür 'fest~ 
gelegt werden müßte. 
Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den Herrn Bundesminister 

für Finanzen die 

A ri fra g e 

1. Können Sie sich vorstellen, an läß 1 ich derSteuerreform per 1.' Jänner 1989 "," 

den Spenden für den gemeinnützigen Tierschu~z die Abz~gsfähig~eiti~ Eih-
kommenssteuerrecht wie in der ,BRD einzu;äumen? 

2. Welche sonstigen Mögl ichkeiten sehen Siefüreine BesserstellLJng des Ti~r-' ' ' " 

schutzes im Steuerrecht? 
3. Unter welchen Voraussetzungen könnten ~nsb~~9nders Firmen jetzt sfhön Aus-~" 

gaben für den Tierschutz als Werbeaufwand von der Steuer absetzen? 
. '. . ~.:. 
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